
ISB-Industrie-Service Bauch  

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

§ 1 Einleitung  

1) Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des ISB – Industrie – Service Bauch 
(nachfolgend Auftragnehmer genannt) gelten gegenüber Unternehmern, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich – rechtlichen Sondervermögen 
(nachfolgend Kunde).  

2) Lieferungen, Leistungen und Angebote des Auftragnehmers erfolgen ausschließlich auf 
Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie gelten auch für alle zukünftigen 
Geschäfte mit dem Kunden, so es sich um Rechtsgeschäfte gleicher oder verwandter Art 
handelt. 

3) Allgemeinen Geschäfts-, Verkaufs- und Lieferbedingungen des Kunden wird hiermit 
widersprochen. 

 

§ 2  Lieferung / Beschaffungsrisiko  

1) Lieferverpflichtungen des Auftragnehmers stehen unter dem Vorbehalt der richtigen und 
rechtzeitigen Selbstbelieferung, es sei denn, dass die fehlerhafte oder verspätete 
Selbstbelieferung vom Auftragnehmer zu vertreten ist. Die Verantwortlichkeit bei Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit des Auftragnehmers bleibt unberührt.  

2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, soweit er trotz dem 
vorherigen Abschluss eines entsprechenden Einkaufsvertrages seinerseits den 
Liefergegenstand nicht erhalten hat oder nicht erhält. Der Auftragnehmer wird den Kunden 
unverzüglich über die nicht rechtzeitige Verfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren 
und wenn er zurücktreten will, das Rücktrittsrecht unverzüglich ausüben. Der 
Auftragnehmer wird dem Werkgeber im Falle des Rücktritts bereits erhaltene 
Gegenleistungen unverzüglich erstatten. 

3) Der Auftragnehmer hat Sachmängel der Lieferung, welche er von Dritten bezieht und 
unverändert an den Besitzer weiterleitet, nicht zu vertreten; die Verantwortlichkeit bei 
Vorsatz oder Fahrlässigkeit bleibt unberührt.  

 

§ 3 Eigentumsvorbehalt 

1) Der Liefergegenstand bleibt Eigentum (Vorbehaltsware) des Auftragnehmers bis zur 
endgültigen Bezahlung sämtlicher auf der Grundlage der Geschäftsverbindung entstandener 
und entstehender Forderungen.  

 
2) Dem Kunden  ist es gestattet, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu 

verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen und 
Sicherungsübereignungen sind nicht zulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem 
sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware 
entstehenden Forderung mit allen Nebenrechten tritt der Kunde bereits jetzt 
sicherungshalber an den dies annehmenden Auftragnehmer ab, ohne dass es noch weiterer 
besonderer Erklärungen bedarf.  

 



3) Der Kunde ist berechtigt, die an den Auftragnehmer abgetretenen Forderungen für dessen 
Rechnung im eigenem Namen einzuziehen. Der Kunde wird auf die abgetretenen 
Forderungen geleistete Zahlungen bis zur Höhe der gesicherten Forderung unverzüglich an 
den Auftragnehmer weiterleiten. Die Einzugsermächtigung erlischt, wenn der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, in Zahlungsschwierigkeiten gerät, ihm 
gegenüber Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ergriffen oder eingeleitet werden oder über 
sein Vermögen das gerichtliche Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse die 
Eröffnung abgelehnt wird. 

 
4) Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem Auftragnehmer gehörenden Gegenständen steht 

dem Auftragnehmer Miteigentum an der Neuware in Höhe des Anteils zu, der sich aus dem 
Verhältnis des Wertes des verarbeiteten Liefergegenstandes zum Wert der übrigen 
verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung ergibt. Sofern der Kunde 
Alleineigentum an der Neuware erwirbt, sind sich Auftragnehmer und Kunde darüber einig, 
dass der Kunde dem Auftragnehmer Miteigentum an der Neuware im Verhältnis des Wertes 
des verarbeiteten Liefergegenstandes zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der 
Verarbeitung einräumt.  

 
5) Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Auftraggeber eine Verpfändung 

oder Sicherungsübereignung untersagt. Bei Pfändungen, Beschlagnahme oder sonstigen 
Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Kunde den Auftragnehmer unverzüglich zu 
benachrichtigen.  

 
6) Soweit der realisierbare Wert aller Sicherungsrechte, die dem Auftragnehmer zustehen, die 

Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 10 % übersteigt, wird der Auftragnehmer auf 
Wunsch des Kunden  einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. Dem 
Auftragnehmer steht die Wahl bei der Freigabe zwischen verschiedenen Sicherungsrechten 
zu.  

 
7) Bei Pflichtverletzungen des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der 

Auftragnehmer auch ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes 
bzw. der Neuware zu verlangen und/oder vom Vertrag zurückzutreten; der Kunde ist zur 
Herausgabe verpflichtet.  

§ 4 Gewährleistungsansprüche / Zurückbehaltungsrecht 

1) Die Vertragsparteien erkennen an, dass – soweit es sich um Verschleißartikel wie z.B. 
Kugellager, Transportbänder, Hydraulikschläuche, Kettenräder und deren Komponenten 
handelt – die allgemeinen Gewährleistungsfristen des Mängelgewährleistungsrechts des 
BGB hierauf nicht anwendbar sind. Im Übrigen gelten die nachfolgenden Bedingungen. 

 
2) Geringfügige Abweichungen 

Mängelansprüche bestehen nicht bei bei nur unerheblicher Abweichung von der 
vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. 
Im übrigen stehen dem Kunden Gewährleistungsansprüche nur zu, wenn er seinen 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten gem. § 377 HGB nachgekommen ist.  

 
3) Nacherfüllung: 

Der Auftragnehmer ist im Rahmen der Nacherfüllung in keinem Fall zur Neulieferung bzw. 
Herstellung verpflichtet. Schlägt die Nachbesserung fehl, so steht dem Auftraggeber das 
Recht zu, zu mindern oder -wenn nicht eine Werkleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist 
– nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. Die Anwendung des § 478 Abs. 1 BGB 
(Rückgriffsanspruch des Unternehmers) bleibt unberührt. Unberührt bleibt auch das Recht 



des Kunden, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und diesen Bedingungen 
Schadensersatz statt Leistung zu verlangen. Den Parteien ist es unbenommen, im Einzelfall 
eine Neulieferung bzw. eine Neuherstellung gesondert zu vereinbaren.  

 
4) Fehlgeschlagene Nachbesserung:  

Will der Kunde Schadensersatz statt der Leistung verlangen oder Selbstvornahme 
durchführen, so ist insoweit ein Fehlschlagen der Nachbesserung erst nach dem erfolglosen 
zweiten Versuch gegeben. Die gesetzlichen Fälle der Entbehrlichkeit der Fristsetzung 
bleiben im Übrigen unberührt.  

 
5) Nacherfüllungsaufwendung  

Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen trägt der Kunde, soweit 

sie sich dadurch erhöhen, dass die Nachbesserung an einem anderen Ort bzw. dazugehörige 

Materialien an einen anderen Ort als die Niederlassung des Kunden verbracht werden, es 

sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

 
6) Zurückbehaltungsrecht 

Im Fall des Vorhandenseins von Mängeln steht dem Kunden ein Zurückbehaltungsrecht 
nicht zu, es sei denn, die Lieferung ist offensichtlich mangelhaft bzw. dem Kunden steht 
offensichtlich ein Recht zur Verweigerung der Abnahme der Arbeit zu. In einem solchen 
Fall ist der Kunde nur zur Zurückbehaltung berechtigt, soweit der einbehaltene Betrag im 
angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der 
Nacherfüllung (insbesondere eine Mangelbeseitigung) steht. Der Kunde ist nicht berechtigt, 
Ansprüche und Rechte wegen Mängeln geltend zu machen, wenn der Kunde fällige 
Zahlungen nicht geleistet hat und der fällige Betrag (einschließlich etwaig geleisteter 
Zahlungen) in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der – mit Mängeln behafteten – 
Lieferung bzw. Arbeit steht.  

 

§ 5 Haftungsausschluss ohne Lieferverzögerung / Unmöglichkeit  
1) Der Auftragnehmer haftet in Fällen des Vorsatzes oder einer groben Fahrlässigkeit des 

Auftragnehmers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Im Übrigen haftet der Auftragnehmer nur nach dem Produktionsgesetz  
wegen der Verletzung des Lebens des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der 
schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch 
für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich ein anderer der in Satz 1 oder 2 
dieses Abs. 1 angeführten Ausnahmefälle vorliegt. Die Haftung des Auftragnehmers ist 
auch in Fällen grober Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, wenn nicht zugleich ein anderer der in Satz 2 dieses Abs. 1 aufgeführten 
Ausnahmefälle vorliegt. 

 
2) Die Regelungen des vorstehenden Abs. 1 gelten für alle Schadensersatzansprüche 

(insbesondere für Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt 
Leistung), und zwar gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, 
der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter 
Handlung. Sie gelten auch für den Anspruch auf Ersatz vergeblicher Anwendungen. 
Die Haftung für Verzug bestimmt sich jedoch nach § 6), die bei Unmöglichkeit nach 
§ 7). 

 
3) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den 

vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 
 
 



§ 6) Haftungsbegrenzung bei Lieferverzögerung: 

Der Auftragnehmer haftet bei Verzögerung der Leistung in Fällen des Vorsatzes oder der 
groben Fahrlässigkeit des Auftragnehmers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung des Auftragnehmers ist in Fällen grober 
Fahrlässigkeit jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die 
vorstehenden Begrenzungen gelten nicht bei Haftung wegen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden  ist 
mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Die vorstehenden Regelungen gelten 
auch für den Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen.  
 
§ 7 Begrenzte Haftung bei Unmöglichkeit : 
 
Der Auftragnehmer haftet bei Unmöglichkeit der Lieferung / Leistung in Fällen des 
Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des Auftragnehmers oder eines Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung des Auftragnehmers 
ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt. Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen Unmöglichkeit der Lieferung sind 
ausgeschlossen. Die vorstehenden Beschränkungen gelten nicht, soweit wegen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Das Recht des 
Auftraggebers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt. Eine Änderung der Beweislast 
zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.  
 
§8 Ausschluss des Rücktrittsrechts 
 
Der Kunde kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur 
zurückzutreten, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung zu vertreten hat; im Falle von 
Mängeln verbleibt es jedoch bei den gesetzlichen Voraussetzungen. Der Kunde hat sich bei 
Pflichtverletzungen innerhalb einer angemessenen Frist nach Aufforderung des 
Auftragnehmers zu erklären, ob er wegen der Pflichtverletzung vom Vertrag zurücktritt oder 
auf Lieferung besteht.  

§ 9 Verjährungsverkürzung:  

1) Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Lieferung oder 
Mängel der Leistung des Auftragnehmers – gleich aus welchem Rechtsgrund – beträgt ein 
Jahr. Dies gilt jedoch nicht in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB (Rechtsmängel bei 
unbeweglichen Sachen), § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke, Sachen für Bauwerke), § 479 
Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch des Unternehmers) oder § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Bauwerke oder Werk, dessen Erfolg in der Erbringung von Planungs- oder 
Überwachungsleistungen hierfür besteht).  

2) Die Verjährungsfristen nach Abs. 1 gelten auch für sämtliche Schadensersatzansprüche 
gegen den Auftragnehmer, die mit dem Mangel in Zusammenhang stehen – unabhängig von 
der Rechtsgrundlage des Anspruchs. Soweit Schadensersatzansprüche jeder Art gegen den 
Auftragnehmer bestehen, die mit einem Mangel nicht in Zusammenhang stehen, gilt für sie 
die Verjährungsfrist des Abs. 1 Satz 1.  

 
3) Die Verjährungsfristen nach Abs. 1 und Abs. 2 gelten mit folgender Maßgabe:  
a) Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes oder bei arglistigem 
Verschweigen eines Mangels (oder soweit eine Garantie für die Beschaffenheit des 
Liefergegenstandes übernommen worden ist).  
b) Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzansprüche zudem nicht in den Fällen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Freiheit, bei Ansprüchen nach 



dem Produkthaftungsgesetz, bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.  
4) Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Ansprüchen mit der Ablieferung, bei
Werkleistungen mit der Abnahme.
5) Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Bestimmungen
über den Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung und Neubeginn von
Fristen unberührt.
6) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden
Regelungen nicht verbunden.

§ 10 Verzugszinsen:

Im Falle des Zahlungsverzuges ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe 
von 8 Prozenpunkten über dem Basiszinssatz zu verlangen. Es ist dem Auftragnehmer 
nachgelassen, einen höheren Verzugszins geltend zu machen, soweit dieser tatsächlich 
anfällt wie z.B. bei eigener Kreditnahme im Rahmen eines Dispokredites.  

§ 11 Gerichtsstand / Anwendbares Recht

1) Der Vertrag und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die gesamten 
Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Geltung von UN – Kaufrecht ist ausgeschlossen.

2) Bei allen sich aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist der Gerichtsstand 
Aachen. Der Auftragnehmer ist jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Geschäftssitz 
zu verklagen.


